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1. Am 8. November 2004 ging bei der Kommission die Beschwerde eines deutschen Rechtsanwalts, der im Auftrag eines deutschen Fischereiverbands tätig war, ein, der zufolge die Niederlande die EU-Vorschriften über die höchstzulässige Motorleistung von Fischereifahrzeugen in der Plattfischschutzzone (Schollenbox) möglicherweise nicht ordnungsgemäß durchgeführt haben. Die Kommission registrierte die Beschwerde, nachdem sie sie geprüft hatte, am 16. Dezember 2004 und setzte sich mit den niederländischen Behörden in Verbindung. Sodann überprüfte die Kommission den Sachverhalt, der der Beschwerde zugrunde lag. Sobald feststand, dass die Vorschriften nicht beachtet wurden, forderte die Kommission die niederländischen Behörden auf, die betreffenden EU-Vorschriften durchzuführen. Da die niederländischen Behörden von sich aus nicht bereit waren, sich an die Vorschriften zu halten, leitete die Kommission am 12. Oktober 2005 ein förmliches Vertragsverletzungsverfahren ein und übermittelte am 18. Oktober 2005 ein Aufforderungsschreiben. Nach Analyse der Situation und der Antwort der niederländischen Behörden beschloss die Kommission am 12. Oktober 2006, eine mit Gründen versehene Stellungnahme zu versenden. Schließlich brachte die Kommission den Fall am 27. Juni 2007 vor den Gerichtshof.
2. Solche Verfahren können sich sehr lange hinziehen. Untersuchungen waren erforderlich und wurden durchgeführt. Wie bereits erläutert, hat sich die Kommission mit den niederländischen Behörden in Verbindung gesetzt, um zu einer freiwilligen Beachtung der Vorschriften zu gelangen. Außerdem galt es festzustellen, inwieweit sich andere Mitgliedstaaten wie Deutschland und Belgien an die Vorschriften im Zusammenhang mit der Motorleistung in der Schollenbox hielten.
3. Die Kommission kann zwar Zuwiderhandlungen beenden und die Mitgliedstaaten gegebenenfalls vor den Gerichtshof bringen, ist aber grundsätzlich nicht befugt, Mitgliedstaaten, die die Vorschriften nicht beachten, Geldbußen oder anderweitige finanzielle Sanktionen aufzuerlegen. Der Zweck der Vertragsverletzungsverfahren besteht darin, sicherzustellen, dass sich die Mitgliedstaaten an die Vorschriften halten. Nur wenn sich der Mitgliedstaat trotz eines Urteils des Gerichtshofs nach wie vor weigert, die Vorschriften einzuhalten, kann die Kommission den Gerichtshof wegen fortgesetzter Nichtbeachtung erneut befassen. In dem Fall kann sie den Gerichtshof ersuchen, dem betreffenden Mitgliedstaat eine pauschale Geldbuße oder ein Zwangsgeld aufzuerlegen.
4. In den EU-Vorschriften sind keine Entschädigungen für Fischer vorgesehen, die sich im Gegensatz zu ihren Kollegen an die EU-Vorschriften halten. Eine Entschädigung für Verluste und Schäden, die von einem Mitgliedstaat durch Nichtbeachtung der EU-Vorschriften verursacht werden, muss bei nationalen Gerichten gefordert werden. Die Beschwerdeführer müssten daher versuchen, ihre Rechte unmittelbar auf nationaler Ebene durchzusetzen und eine gerichtliche Verfügung zu erhalten oder Schadensersatz geltend zu machen.

